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Obertshausen, 17.09.2017 

 
 
Gesellschaftsvertrag der Beteiligungsgesellschaft Obertshausen GmbH 
 
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Koerlin, 
 
die Fraktionen der SPD und der CDU stellen gemeinsam folgenden Antrag zur Beschlussfassung durch die 
Stadtverordnetenversammlung: 
 
Beschlusstext 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat in Wahrnehmung der Gesellschafterrechte 
der Stadt Obertshausen in der Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft Obertshausen 
GmbH zu beschließen. 
 
§ 10 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags der Beteiligungsgesellschaft Obertshausen GmbH wird wie folgt 
neu gefasst: 
 
1. Auf den Aufsichtsrat findet die Vorschrift des § 52 GmbH- mit den dort genannten Bestimmungen des 
Aktiengesetzes mit Ausnahme der §§ 114,116 i. V. mit § 93 Abs.1 und 2 § 394, § 395 des Aktiengesetzes 
keine Anwendung. 
 
2. Abweichend von § 52 1 GmbH in Verbindung mit § 116 Satz 1 AktG, § 93 1 AktG gilt die Verschwie-
genheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder jedoch nicht gegenüber den gewählten Stadtverordneten der 
Stadt Obertshausen. 
 
 
Begründung 
Die Fraktionen von SPD und CDU möchten Anpassungen im Gesellschaftsvertrags der Beteiligungsgesell-
schaft Obertshausen GmbH vornehmen. Die Neufassungen befassen sich mit § 10 Absatz 4 des Vertrags.  
Punkt 1 betrifft hierbei eine Verbesserung der Berichtspflicht und Punkt 2 die Aufhebung der Verschwie-
genheitspflicht gegenüber den Stadtverordneten. Derzeit ist es den Aufsichtsratsmitgliedern, die Stadt-
verordneten sind und einer Fraktion angehören, nicht erlaubt, beispielsweise über aktuelle Verläufe der 
Beteiligungsgesellschaft innerhalb der Fraktion und den gewählten Stadtverordneten zu berichten. Dies 
soll mit dem vorliegenden Antrag geändert werden.   
 

Stadt Obertshausen 
Frau Stadtverordnetenvorsteherin 
Julia Koerlin 
Schubertstraße 11 
63179 Obertshausen 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Manuel Friedrich     Anthony Giordano 
SPD-Fraktionsvorsitzender    CDU-Fraktionsvorsitzender 


